Antragsteller





Ort, Datum       
     



     
     
     
An die

Örtliche Ordnungsbehörde

Burgstr. 2

36214 Nentershausen






Telefon: 06627/920215










Telefax: 06627/920220








email: gewerbeamt@nentershausen.de

Antrag auf Erlass einer straßenverkehrsbehördlichen Anordnung nach § 45 Abs. 6 StVO

Hiermit wird die Anordnung folgender Verkehrsreglung bzw. -beschränkung zur Durchführung von Arbeiten im Straßenraum für Gemeindestraßen in der Gemeinde Nentershausen beantragt:

Straßenname und genaue Lage der Arbeitsstelle (bei km..., Haus-Nr....., Fahrtrichtung.....):

     
Art der erforderlichen Verkehrsregelung oder -beschränkung:

 FORMCHECKBOX 
   geringfügige Einengung der Fahrbahn/des Gehweges

 FORMCHECKBOX 
   halbseitige Fahrbahnsperrung mit Restfahrbahnbreit von       m (unbedingt angeben)

 FORMCHECKBOX 
   Verkehrsregelung durch Verkehrszeichen

 FORMCHECKBOX 
   Verkehrsregelung durch Verkehrszeichen und Lichtsignalanlage (LSA)

           (Bitte Signallage und –zeitplan beifügen)

 FORMCHECKBOX 
   Vollsperrung einer Fahrbahn

 FORMCHECKBOX 
   Sonstige Maßnahmen

Grund der Verkehrsregelung bzw. -beschränkung (Art der Arbeiten)

     
Streckenlänge der Maßnahme:      
Dauer der Arbeiten: von              bis      
Beschilderungs- bzw. Umleitungspläne (Vorschläge)

 FORMCHECKBOX 
   sind beifügt (Bitte keine Regelpläne einreichen, Angabe der RPl-Nr genügt)

 FORMCHECKBOX 
   Regelplan-Nr.       ist anwendbar

 FORMCHECKBOX 
   sind nicht erforderlich, weil      
Bei Vollsperrung:

Die Umleitung soll wie folgt geführt werden:      
Wird auf der zu sperrenden Straße Schulbusverkehr durchgeführt?

 FORMCHECKBOX 
 ja  FORMCHECKBOX 
 nein

Falls ja, welches Busunternehmen fährt diese Linie?      
Hat dieses Unternehmen der Sperrung zugestimmt?  FORMCHECKBOX 
 ja  FORMCHECKBOX 
 nein

Verantwortlicher Bauleiter:      
Telefonische Erreichbarkeit:      
Der Antragsteller versichert hiermit, dass er die Verantwortung für die ordnungsgemäße Aufstellung der Verkehrszeichen und -einrichtungen, deren Beleuchtung sowie die Aufstellung und Bedienung einer erforderlichen Lichtsignalanlage übernimmt und die dafür entstehenden Kosten trägt. Ereignen sich Verkehrsunfälle, die durch diese Maßnahme bedingt sind und mit ihnen in ursächlichem Zusammenhang stehen, so übernimmt der Antragsteller die Haftpflicht gegenüber dem Träger der Straßenbaulast und der anordnenden Behörde in vollem Umfang. Dem Verantwortlichen ist bekannt, dass vor Beginn der Arbeiten mit dem Straßenbaulastträger entsprechende Nutzungsvereinbarungen zu treffen sind.

Unterschrift (Firmenstempel)

Wird von der Behörde ausgefüllt ▼

Stellungnahme:




Zustimmung


Polizeidirektion Bad Hersfeld


    
       FORMCHECKBOX 






Polizeistation Rotenburg an der Fulda
 
       FORMCHECKBOX 

Straßenverkehrsbehörde Bad Hersfeld

       FORMCHECKBOX 

Änderungen:

     
